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RS OGH 1995/11/30 8ObA305/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.11.1995

Norm

ABGB §879 Abs1 BIIh

ABGB §1158 I

Rechtssatz

Die Vereinbarung einer Kündigungsmöglichkeit in einem mit einem Schüler einer berufsbildenden Schule zur

Absolvierung des nach dem Lehrplan erforderlichen Praktikums auf verhältnismäßig kurze bestimmte Zeit

abgeschlossenen Arbeitsvertrag ist unzulässig.

Entscheidungstexte

8 ObA 305/95
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